
STADT STEINBACH (TAUNUS)  
DER MAGISTRAT 

 
 

 

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung   

 

Drucksache-Nr. STVV-87/2017/XVIII 

federführendes Amt: 10 Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter: Steffen Bonk 

Datum: 06.06.2017 

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Stadtverordnetenversammlung 26.06.2017  

Haupt- und Finanzausschuss 26.07.2017  

Stadtverordnetenversammlung 28.08.2017  

 
Betreff: 
 
Richtlinien für die Festsetzung von Mieten für Veranstaltungseinrichtungen 
der Stadt Steinbach (Taunus); 
hier: II. Nachtrag 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den II. Nachtrag der Richtlinien für die Festsetzung 
von Mieten für Veranstaltungseinrichtungen der Stadt Steinbach (Taunus). 
 
Die geänderten Richtlinien treten am Tage nach der Bekanntmachung des II. Nachtrags in Kraft. 

 
Begründung: 
 
Mit Wiedereröffnung des Bürgerhauses am 20. August 2017 müssen die Richtlinien für die 
Festsetzung von Mieten für Veranstaltungseinrichtungen der Stadt Steinbach (Taunus) angepasst 
werden. 
 
Anpassungen ergeben sich vor allem aus der Möglichkeit zur Teilung des großen Saales in Drittel 
sowie der Nutzung der Küche im Obergeschoss. Weitere kleinere Änderungen sind redaktioneller 
Art. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Es werden keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen erwartet, da sich an der 
grundsätzlichen Struktur der Richtlinie und den Mieten keine Änderungen ergeben. 
 
gez.  
Dr. Stefan Naas  
Bürgermeister  
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